
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 16. November 2010 

 

 Nr. 2010/2058   

Visarte.solothurn, Berufsverband visuelle Kunst Schweiz, 4600 Olten: Beitrag aus dem Lotteriefonds an 

die „Werkschau 10“ 

  

1. Erwägungen 

Visarte.solothurn ersucht um finanzielle Unterstützung aus dem Lotteriefonds an die Übersichtsausstel-

lung „Werkschau 10“, welche vom 28. November bis 19. Dezember 2010 im Stadthaus Olten statt-

finden wird. Unter diesem Titel möchte die visarte dem interessierten Publikum wiederum einen 

möglichst breiten Einblick in das Schaffen der Verbandsmitglieder ermöglichen. Jeder Kunstschaffende 

kann 3 Arbeiten aus den Jahren 2008-2010 einreichen. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 

10'700.--. 

2. Beschluss 

2.1 Visarte.solothurn ist an die Ausstellung “Werkschau 10” ein Projektbeitrag von  

Fr. 3’000.-- aus dem Lotteriefonds zugesprochen.  

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und 

erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des Kantons 

Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des Logos ist unter 

www.sokultur.ch abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Lotterie-und Sportfonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt eines 

Einzahlungsscheines und auf Antrag des Amtes für Kultur und Sport zulasten des Kontos 

233003 „Lotteriefonds“ anzuweisen. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 
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Abteilung Lotterie- und Sportfonds (3) rl/visarte.doc 

Kultur Schloss Waldegg, Amt für Kultur und Sport (7) 
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